
 Bildungsgang

Der dreijährige Bildungsgang Wirtschaftsgymnasium

führt zur Allgemeinen Hochschulreife und vermittelt

im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung neben einer 

fundierten beruflichen Grundbildung eine vertiefte 

Allgemeinbildung.

 Aufnahme

In die dreijährige gymnasiale Oberstufe wird aufge-

nommen, wer die Fachoberschulreife mit Qualifika-

tionsvermerk erworben hat bzw. die Versetzung in 

die Klasse 10 (Einführungsphase) der gymnasialen 

Oberstufe erreicht hat.

 Unterrichtsorganisation

Während des 1. Halbjahres ist unter bestimmten

Voraussetzungen ein Wechsel in die Höhere 

Handelsschule möglich.

Der Unterricht findet in Klasse 11 und ab Klasse 12

so weit wie möglich im Klassenverband statt.

In vorgegebenem Rahmen bestehen Wahlmöglich-

keiten zwischen Grund- und Leistungskursen, dabei

wird das Fach BWL, das verbindlich als Leistungskurs 

feststeht, schon ab Klasse 11 fünfstündig unterrichtet.

Am Ende der Klasse 11 wird ein weiterer Leistungskurs

aus den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 

gewählt. Die übrigen Fächer werden lt. Stundentafel 

unterrichtet.

 Unterrichtsfächer

Berufsbezogener Bereich:

• Betriebswirtschaftslehre (BWL)

• Mathematik (mit Angleichungskursen)

• Englisch (mit Angleichungskursen)

• Spanisch

• Volkswirtschaftslehre

• Wirtschaftsinformatik

• Biologie

Berufsübergreifender Bereich:

• Deutsch

• Gesellschaftslehre mit Geschichte

• Religion

• Sport

Differenzierungsbereich:

• Wirtschaftsrecht

• EDV-Anwendungen

• Handelsbetriebslehre

• Bankbetriebslehre

• Spanisch

 Abiturprüfung

Am Ende der Klasse 13 findet die Abiturprüfung 

statt. Neben den zwei Leistungskursen, die in einer 

zentralen Prüfung schriftlich und gegebenenfalls 

mündlich geprüft werden, wählt jeder Schüler/jede 

Schülerin zu Beginn der Klasse 13 ein weiteres 

zentral geprüftes schriftliches und ein weiteres 

mündliches Abiturfach aus. Durch die Wahl müs-

sen verschiedene Aufgabenfelder abgedeckt sein.

Abschlüsse

Qualifikation nach Klasse 11

Mit der Versetzung in die Klasse 12 kann der schuli-

sche Teil der Fachhochschulreife erworben werden,

der zusammen mit einer anschließenden mind. 

zweijährigen abgeschlossenen Berufsausbildung 

als Fachhochschulreife anerkannt wird und zum 

Studium an Fachhochschulen berechtigt.

Qualifikation nach Klasse 12

Unter bestimmten Bedingungen kann nach Klasse 

12 der schulische Teil der Fachhochschulreife zu-

erkannt werden, der zusammen mit einer anschlie-

ßenden mind. zweijährigen Ausbildung oder einem 

einjährigen Praktikum zur Fachhochschulreife führt, 

die zum Studium an Fachhochschulen berechtigt.

Qualifikation nach Abschluss des Bildungsgangs

Mit bestandener Abiturprüfung wird die allgemei-

ne Hochschulreife erworben, die zum Studium 

jedes beliebigen Fachs an jeder Hochschule oder 

Universität berechtigt.

+ + + Spezieller Informationsabend zur Allgemeinen Hochschulreife im Januar  + + +

Sie wollen noch mehr erfahren? 

Klicken Sie auf den folgenden Link  

und lassen Sie sich live von uns informieren: 

BigBlueButton


